
VSS-Mitteilung Nr. 5/2019 vom 8. Mai 2019 
 
An die Präsidenten 
der VSS Mitgliedsvereine! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem vorliegenden Schreiben informiert der VSS zu relevanten Themen und erinnert an 
die wichtigsten Termine. 
 
Der VSS informiert: 
 
Kurs für Vereinsmanager 
Am 16. Mai startet der Lehrgang zum VSS-Vereinsmanager. Der Lehrgang besteht aus 10 
Modulen und umfasst 48 Unterrichtsstunden. Ziel dieses Lehrgangs ist es, den 
Teilnehmern grundlegende Kenntnisse für die breite Vereinstätigkeit zu vermitteln. Die 
Ausbildung mit Themen wie Vereinsrecht und Versicherung, Führung und Organisation, 
Veranstaltungsmanagement, Steuern, Buchführung und Finanzen, PR-Arbeit oder Marketing 
und Sponsoring ermöglicht Einblicke in alle relevanten Bereiche eines Vereins. Die 
berufsbegleitende Grundlagenausbildung richtet sich auch an zukünftige Funktionäre im 
Sport, um diese auf die bevorstehenden Aufgaben bestmöglich vorzubereiten. Das 
detaillierte Programm und die Anmeldeinformationen finden Sie online unter folgendem Link: 
www.vss.bz.it/ausbildung/lehrgaenge/vereinsmanager. Interessierte haben die Möglichkeit 
sich auch für einzelne Module einzuschreiben. 
 
Wahl der VSS-Verbandsorgane: 
Der VSS möchte sich auch auf diesem Wege noch einmal bei allen Mitgliedsvereinen für das 
zahlreiche Erscheinen bei der VSS-Mitgliederversammlung bedanken. Bei den Wahlen der 
Verbandsorgane wurde Günther Andergassen als VSS-Obmann per Akklamation bestätigt. 
Neuer Obmann-Stellvertreter ist Paul Romen, auch er wurde per Akklamation gewählt. Das 
Schiedsgericht besteht in den kommenden vier Jahren aus Walter Ausserhofer, Peter 
Leiter und Josef Hölzl. Ersatzmitglieder sind Georg Wielander und Anton Hartung von 
Hartungen. Das Kollegium der Rechnungsprüfer für die Amtsperiode 2019-2022 besteht aus 
Roland Pichler, Andreas Jud und Richard Moser. Ersatzmitglieder sind Hans Tock und 
Gabriel Palfrader. 
 
Defibrillatoren-Kurse: 
Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) bietet in Zusammenarbeit mit dem Weißen 
Kreuz weitere BLSD-Schulungstermine an. Für die Grundkurse in Bozen (3.+4. Juni) und 
Bruneck (18.+19. Juni) sowie für die Retrainings in Mals (27. Mai), Bozen (12. Juni) und 
Bruneck (17. Juni) sind noch Plätze frei. Das Termindokument und das entsprechende 
Anmeldeformular finden Interessierte online unter: www.vss.bz.it/ausbildung/seminare-kurse-
weiterbildungen. Bitte beachten Sie, dass Retrainings (4 Stunden) nur mehr in den dafür 
vorgesehen Auffrischungskursen durchgeführt werden können. Die Grundkurse sind nur 
mehr für jene Personen vorgesehen, welche tatsächlich die gesamten 8 Stunden absolvieren 
müssen. 
 
Erinnerung: Gemeinsame Weiterbildungsinitiative mit Sportoberschule Mals 
Am Freitag, 10. Mai ab 14 Uhr findet in der Sportoberschule Mals der Abschluss der 
gemeinsamen Ausbildungsinitiative des VSS mit den Sportoberschulen und den Schulen mit 
Schwerpunkt Sport statt. Vier Schwerpunkte werden behandelt, die Athletenbetreuung im 
Nachwuchsbereich, die provokante Frage „sollen junge Sportler in den Leistungsbereich 
gebracht werden oder gilt es gerade dies zu vermeiden?“, die Periodisierung des 
Trainingsjahres und das Thema Leistungsdiagnostik. Die abschließende Einheit beschäftigt 
sich mit dem spannenden Themenfeld rund um das Neuroathletiktraining. Dem VSS ist es 
gelungen als Referenten Prof. Dr. Dr. Stefan Schneider von der Deutschen Sporthochschule 
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Köln zu gewinnen. Das detaillierte Weiterbildungsprogramm und die nötigen 
Anmeldeinformationen finden Sie auf der Homepage des VSS im Bereich Ausbildung. 
 
Erinnerung: Steuererklärung 2019 – MOD. REDDITI ENC (ex UNICO) 
Die VSS-Geschäftsstelle bietet den Mitgliedsvereinen mit Option 398/91 für das 
Geschäftsjahr Jänner bis Dezember auch heuer wieder eine Hilfestellung bei der Abfassung 
der Steuererklärung 2019 MOD. REDDITI ENC an. Jene Mitgliedsvereine, welche von 
diesem Service Gebrauch machen wollen, müssen sich für eine Terminvereinbarung 
innerhalb 17. Mai 2019 mit der Geschäftsstelle in Verbindung setzen, damit die Berechnung 
für die Zahlung der Steuern fristgerecht am 1. Juli 2019 (Verl. vom 30. Juni) vorgenommen 
werden kann.  
 
VSS-Ehrenordnug 
Der VSS kann für besondere und außergewöhnliche Verdienste und Leistungen um den 
Südtiroler Sport oder/und um den VSS Vereine oder Personen ehren. Ausgezeichnet 
werden können: (1) Mitgliedsvereine des VSS, (2) Verdiente Funktionäre und Fachleute 
des VSS und der Mitgliedsvereine, (3) Persönlichkeiten, die sich um die Förderung des 
Sports, der Vereine und/oder des VSS besondere Verdienste erworben haben sowie 
Sportler, die sich durch ihre außergewöhnliche Leistungen hervorgetan haben. Die genauen 
Bestimmungen und das Antragsformular zur VSS-Ehrenordnung finden Sie auf der VSS-
Homepage im Menüpunkt Service. 
 
5-Promille für den VSS 
Mehr als 16.500 Kinder und Jugendliche nehmen an den Sportveranstaltungen des 
Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS) teil. Damit setzt die teilnehmerstärkste 
Interessenvertretung ein starkes Zeichen für den Breiten- und Jugendsport in Südtirol. 
Helfen auch Sie, Südtirols Jugend für Sport und Bewegung zu begeistern. Bestimmen Sie 5-
Promille Ihrer Einkommenssteuer für den Verband der Sportvereine Südtirols. Es reicht die 
Angabe der Steuernummer des VSS (80022790218) und Ihre Unterschrift auf dem eigens 
vorgesehenen Feld für Volontariatsvereine. 
 
Termine und Fristen im Monat Mai: 
 
15. Mai 2019: Registro IVA Minori 
Alle Amateursportvereine, die das pauschale Steuergesetz Nr. 398/91 anwenden, müssen 
innerhalb jeden 15. des Monats die gewerblichen Einnahmen des Vormonats im dafür 
vorgesehen Einnahmeregister laut DM 11/2/97 eintragen. 
 
16. Mai 2019: Erste Trimestrale MwSt.-Einzahlung 
Alle Vereine die Aufgrund des Gesetzes Nr. 398/91 das pauschale Steuergesetz anwenden, 
müssen die im Zeitraum Jänner bis März 2019 einkassierte MwSt. berechnen und den 
Zahlungsvordruck F24 an die Finanzverwaltung schicken. Die Abgabenkennzahl ist die Nr. 
6031. Der letztmögliche Termin ist der 16. Mai 2019. 
 
16. Mai 2019: Einzahlungen Lohnsteuer und Sozialabgaben 
Die im Monat April 2019 von den Steuersubstituten (z.B. Sportvereine) einbehaltene 
Einkommenssteuer (IRPEF), wie auch die Abzugssteuer bzw. Vorsteuer, muss mit 
elektronischem Überweisungsauftrag F24 eingezahlt werden. Der Steuereinbehalt betrifft die 
im April bezahlten Löhne und Gehälter, die Entgelte der Freiberufler und gelegentlich freie 
Mitarbeiter sowie die steuerbegünstigten Entgelte über 10.000,00 €. Zusätzlich müssen 
Sportvereine für die Beschäftigten und freien Mitarbeiter die INPS-Beiträge für den Monat 
April elektronisch überweisen. 
 
20. Mai 2019: 5-Promille | Möglichkeit der Korrektur 
Innerhalb Mai 2019 wird von der Agentur für Einnahmen auf deren Internetseite diesem Link 
die provisorische Liste der 5-Promille-Empfänger veröffentlicht. Festgestellte Fehler oder 
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evtl. Datenänderungen müssen innerhalb 20. Mai an die Agentur der Einnahmen gemeldet 
werden. Die endgültige Liste wird innerhalb 25. Mai 2019 auf der Internetseite 
www.agenziaentrate.gov.it veröffentlicht. Wie bereits mitgeteilt müssen Präsidentenwechsel 
sowie der Verfall der Voraussetzungen innerhalb 01. Juli 2019 (Verl. vom 30. Juni) über die 
Notariatsersatzerklärung an die zuständige Behörde gemeldet werden. Letzteres gilt auch 
für Vereine die sich heuer zum ersten Mal in die Listen eingetragen haben. Für 
Volontariatsvereine ist die Erklärung an die Agentur der Einnahmen, Landesdirektion Bozen 
und für Amateursportvereine an das CONI Büro Bozen, zu schicken.  
 
31. Mai 2019: Tätigkeitsbericht | Jahresabschlussrechnung | Aufstellung 
Spendeneinnahmen 
Alle im Landesverzeichnis der Ehrenamtlich tätigen Organisationen 
(Durchführungsbestimmungen zum Landesgesetz 11/93) oder im Landesverzeichnis der 
Juristischen Personen des Privatrechts eingetragenen Vereinigungen müssen dem Amt für 
Kabinettsangelegenheiten, Silvius-Magnago-Platz 1, 39100 Bozen innerhalb 31. Mai eines 
jeden Jahres einen auf das vorhergehende Kalenderjahr bezogenen Tätigkeitsbericht und 
eine Jahresabschlussrechnung übermitteln. Zusätzlich müssen die im Landesverzeichnis 
der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragenen Vereine eine Aufstellung der 
Spendeneinnahmen mit Angabe des Geldgebers, sofern letzterer nicht anonym zu bleiben 
wünscht, einreichen. 
Die Vereine können diese Mitteilung mittels Email an die Emailadresse des Amtes für 
Kabinettsangelegenheiten kabinett@provinz.bz.it versenden. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Dokumente eigenhändig unterschriebenen sind, weiters muss eine Kopie des 
Personalausweises der unterschreibenden Person mitgeschickt werden. 
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